
 
 
Anlage 2 
 
Jugendhilfeausschuss am 29.11.2018 
 
TOP 7: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gemäß  
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ (Nr. 1.2.6) 
 
 
 
 

Antragsteller: Ev. – luth. St. Viti - Kirchengemeinde Zeven 

 

Maßnahme: Schaffung von zwei Jugendräumen im Neubau des 
Gemeindehauses der Ev. –luth. St. Viti - Kirchengemeinde Zeven 

 

Erläuterung: Die Ev. –luth. St. Viti -Kirchengemeinde plant den Bau eines neuen 
Gemeindehauses an der Bäckerstr. 3 in Zeven. Im Westteil des 
Gebäudes sollen zwei Jugendräume entstehen, die von 
verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen der Gemeinde sowie für 
einzelne Projekte mit Kindern und Jugendlichen genutzt werden 
sollen. Für diese Arbeit steht ein Jugenddiakon zur Verfügung.   

Die Kosten für den Neubau werden gemäß Kostenplan 1.305.000 € 
betragen. Die  Leistungen Dritter  betragen 64.000 €, so dass sich 
zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 1.241.000 € ergeben. 

Der Anteil der Fläche für die Jugendräume beträgt 12,03 % an der 
Gesamtfläche des Gemeindehauses. Dieser Anteil ist auch für die 
Berechnung der anteiligen Kosten zugrunde zu legen. 

1.241.000 x 12,03 % = 149.292,30 €  

 

 
Finanzierung: Anteilige Kosten für den Jugendraum: 149.292,30 €                                                   

 davon 20% nach Handreichung Nr. 1.2.6, Abs. 1 
S. 1 

beantragte und gem. Verwaltungshandreichung 
Nr. 1.2.6 Abs. 1 Satz 1 maximal mögliche 
Förderung: 

 
29.858,46 € 

 
 
 

20.000,00 € 

   

 
 

Beschlussvorschlag: Der Neubau von zwei  Jugendräumen im Gemeindehaus der Ev. – 
luth. St. Viti - Kirchengemeinde Zeven wird gem. der 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ mit 
maximal 20.000,00 € gefördert. Die Haushaltsmittel werden im Jahr 
2019 bereitgestellt. 
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